
www.Zahnexperten-Weiterstadt.de

Weiterstadt bietet jetzt eines der modernsten Zahnzentren im Rhein-Main-Gebiet

IHRE EXPERTEN FÜR ZAHNMEDIZIN UNTER EINEM DACH

ZahnExperten Weiterstadt   Brunnenweg 7 ∙ 64331 Weiterstadt ∙ TEL 0 61 50 47 10

IMPLANTATE MIT 3D-PLANUNG

UNSER BEHANDLUNGSSPEKTRUM AUF EINEN BLICK:

∙ Ästhetische Zahnheilkunde
∙ Endodontie mit Mikroskop
∙ Entfernung der Weisheitszähne
∙  Funktionsdiagnostik/-therapie

von Kiefergelenkstörungen (CMD)
∙ Ganzheitliche Zahnmedizin

∙ Implantate mit 3D-Planung
∙ Knochenaufbau
∙ Laserbehandlung
∙ Parodontologie
∙ Prophylaxe
∙ Vollnarkose

Amtliches Bekanntmachungsorgan für Biebesheim am Rhein
und Stockstadt am Rhein 2. Jahrgang   KW 27 · 8. Juli 2023

LokalanzeigerLokalanzeiger

64331 Weiterstadt •  TEL 06150 - 4710
www.ZahnExperten-Weiterstadt.de

Die Fliesenauswahl 
nach Ihrem Geschmack

Stockstadt/Rh.
Gerhrad-Hauptmann-Str. 1  

Tel.: 0 61 58 - 8 43 78

www.fliesen-boettiger.de 

Magdalenenstraße 53 
64579 Gernsheim
Telefon: 01520 6920215

Second-Hand-for-Dogs
gebrauchtes & neues Hundezubehör

Für den Standort in Riedstadt suchen wir einen moti-
vierten Serviceberater (m/w/d), der mit seinem leiden-
schaftlichen Engagement unsere gemeinsamen Kunden 
begeistert! 

Gerne auch Quereinsteiger!
Infos auf www.autohausiser.de

• Außenputz
• Wärmedämmverbundsysteme
• Anstrich
• Rauputz, Maler-, Tapezier- und 
  Lackierarbeiten
• Laminat- und Vinylböden
• Trocknungsgeräteverleih

Bensheim • ☎ 06251/787811
info@gaertner-verputz.de
www.gaertner-verputz.de

QUALITÄT  SEIT  1998

Innungs- und Ausbildungsbetrieb

06151 - 101 67 69
darmstadt@century21.de
SCHÜTZENSTRAßE 8
64283 DARMSTADT

www.darmstadt.century21.deIHR IMMOBILIENMAKLER FÜR SÜDHESSEN

06251 - 708 36 07
bergstrasse@century21.de
BAHNHOFSTRAßE 13
64625 BENSHEIM

www.bergstrasse.century21.de

GUTSCHEIN*
*für eine unverbindliche & kostenlose
MARKTPREISEINSCHÄTZUNG Ihrer Immobilie

Beilagenhinweis:

Edeka, JYSK, LIDL, Netto

 Spielemobil Auszeit e.V.

 Spielgeräte für Groß- und Klein

 Spiele mit deinen Freunden

 Basteln, Spaß und viele tolle Aktionen

jeden   Donnerstag
Kommt vorbei zwischen              

15:00-17:00Uhr
                        Parkplatz, an der Insel-Kühkopf-Str.1

Im Rahmen des „Aktionsprogrammes Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ der Kreisjugendförderung     
Groß Gerau, sowie der Kooperation Auszeit e.V. und der Kinder- und Jugendpflege der Gemeinde  Stockstadt am Rhein  
ist die Teilnahme kostenlos. Keine Voranmeldung notwendig. Für Verpflegung ist selbst zu sorgen!

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem 
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

Start 
am
13.7.
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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Stockstadt am Rhein

Bekanntmachung
Gemäß § 83 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird bekanntge-
macht, dass der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
15.11.2022
in der Gemarkung: Stockstadt
Flur: 3
Verfahrensgebiet: „Hohe Straße“
am 21.12.2022 unanfechtbar geworden ist.
Mit dieser Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch 
den in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehe-
nen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der neuen Grund-
stücke ein (§ 83 Abs. 2 Baugesetzbuch).
Soweit im Beschluss über die vereinfachte Umlegung nach § 80 
Abs. 2 Baugesetzbuch nichts anderes festgelegt ist, geht das Ei-
gentum an den ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grund-
stücksteilen und Grundstücken lastenfrei auf die neuen Eigentümer 
über. Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich. Die ausge-

tauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücksteile und Grundstü-
cke werden Bestandteil des Grundstücks, dem sie zugeteilt werden. 
Die dinglichen Rechte an diesem Grundstück erstrecken sich auf die 
zugeteilten Grundstücksteile und Grundstücke (§ 83 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch).
Die vereinbarten und festgestellten Geldleistungen werden mit die-
ser Bekanntmachung fällig.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe bei der Gemeinde Stockstadt am Rhein, Kirchstraße 
6, 64589 Stockstadt am Rhein, schriftlich oder zur Niederschrift 
Widerspruch erhoben werden.
Stockstadt am Rhein, den 26.06.2023
Gemeindevorstand der Gemeinde Stockstadt am Rhein
(DS)
gez. Raschel, Bügermeister

31A

22

1

2
3

4

27
5

374

381
2

325

326

327

328

375
3

375
2

329
2

Ei
se

nb
ah

n

Hohe Straße

K 153

1

2

 Alter Bestand 
Vereinfachte Umlegung 

Maßstab 1 : 500; DIN A4 
Gemarkung: Stockstadt 
Flur: 3 
Gebiet: „Hohe Straße“ 
VU 3288271 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Neuer Bestand 
Vereinfachte Umlegung 

Maßstab 1 : 500; DIN A4 
Gemarkung: Stockstadt 
Flur: 3 
Gebiet: „Hohe Straße“ 
VU 3288271 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ordnungsnummer 
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Umlegungsgebietes 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich möchte Ihnen zur heutigen Sitzung der Gemeindevertretung 
folgenden Verwaltungsbericht zur Kenntnis geben:

1. Stadtradeln in Stockstadt am Rhein
Die Gemeinde Stockstadt am Rhein hat in der Zeit vom 14. Mai 
bis 3. Juni  
erfolgreich an der Aktion STADTRADELN teilgenommen und ist im 
Gesamtranking des Kreises Groß-Gerau auf dem 10. Platz gelan-
det. Das ist wieder ein Platz höher als im vergangenen Jahr. 
Unser selbst gestecktes Ziel, in diesem Jahr mehr Teilnehmer:innen 
zu gewinnen und hierdurch mehr Kilometer für Stockstadt am 
Rhein zu verzeichnen, konnten wir erreichen. Haben sich doch ins-
gesamt 68 Radfahrer:innen (20 mehr als 2022) angemeldet, die 
zusammen 17.215 km (4.630 km mehr als 2022) gefahren sind. 
Dies entspricht einer CO2-Vermeidung von 3 Tonnen. 2022 waren 
es 2 Tonnen. 
Bei den Kommunen unter 10.000 Einwohner in ganz Hessen lan-
dete Stockstadt am Rhein sogar auf dem 15. Platz von insgesamt 
142 Kommunen.
Im kommenden Jahr ist angedacht, einen Wanderpokal für das 
erfolgreichste Team bereitzustellen. 

2. Begleitender Schreibworkshop zum Jugendliteraturwettbe-
werb der Gemeinde Stockstadt am Rhein
Erfreulicherweise kann die Gemeinde Stockstadt am Rhein den, im 
vergangenen Jahr erstmalig durchgeführten Schreibworkshop für 
Jugendliche aus dem Kreis Groß-Gerau, auch in diesem Jahr an-
bieten.  Der Workshop wird in Kooperation mit der Kreisvolkshoch-
schule Groß-Gerau organisiert und  von der Sparkassenstiftung 
Groß-Gerau mitfinanziert. 

An vier Samstagen im September/Oktober werden die Jugendli-
chen im Alter von 14-18 Jahren von der Dozentin Rania Daoudi, 
Rüsselsheim, beim Schreiben unterstützt. Frau Daoudi war einst 
selbst erfolgreiche Teilnehmerin beim Jugendwettbewerb der Ge-
meinde Stockstadt am Rhein. 

3. Bauwagen für Kinder und Jugendliche
Die Gemeinde hat einen Bauwagen als Treffpunkt für Kinder und 
Jugendlichen angeschafft. 
Mit dem Kreis Groß-Gerau konnte durch eine Zuwendung von 
10.950 Euro über das Bundes-Programm „Aufholen nach Coro-
na für Kinder und Jugendliche“ 2023 ein Bauwagen bei der Fa. 
Schwab GmbH in Alsbach-Hähnlein erworben werden. Ein lokaler 
Ort direkt angrenzend an das Sportgelände zur Mitnutzung (auch 
der Toiletten) ist vorhanden. Auch eine naheliegende Betonwand ist 
gegeben und bietet den Platz für eine Boulderwand mit vielseitigen 
Aktionen. 

4. Die Gemeinde Stockstadt am Rhein ist der kreisbezogenen 
Jugendarbeit Auszeit e.V. beigetreten
Über die Kooperation mit dem Verein kann das Auszeitmobil flexi-
bel und zu festgelegten Zeiten nach Stockstadt kommen. Zur Zeit 
ist geplant ein Jugendtreff einmal die Woche für jeweils zwei Stun-
den anzubieten
Voraussichtlich soll der Auszeittreff donnerstags von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr stattfinden.
Das Auszeitmobil kann am neuen Bauwagen, an der Halfpipe am 
Mehrzwecksportfeld oder für jeden anderen Wunschort angefor-
dert werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

- Raschel -Bürgermeister 

Verwaltungsbericht des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Stockstadt am Rhein zur außerordentlichen teilweise öffentlichen  Sitzung 

der Gemeindevertretung am Dienstag, dem 20. Juni 2023
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TAGESORDNUNG:
1.1. Finanzbericht 2023 – Tischvorlage (mit Stand vom 30.06.2023)
2. Ordnungsbehördliche Verordnung über die Rattenbekämpfung im 
Gebiet der Gemeinde Stockstadt am Rhein (Rattenbekämpfungsver-
ordnung)
3. Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses;
Aktueller Sachstand 

4. Antrag der CDU-Fraktion vom 01.07.2023;
Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen 
5. Anfragen

Stockstadt am Rhein, den 05.07.2023
gez.  Horst Wenner 
Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss

TAGESORDNUNG:
1. Verwaltungsbericht
2. 1. Finanzbericht 2023 – Tischvorlage (mit Stand 30.06.2023)
3.Ordnungsbehördliche Verordnung über die Rattenbekämpfung im 
Gebiet der Gemeinde Stockstadt am Rhein (Rattenbekämpfungsver-
ordnung)
4.Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses;
Aktueller Sachstand 

5. Antrag der CDU-Fraktion vom 01.07.2023;
Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen 
6. Anfragen

Stockstadt am Rhein, den 05.07.2023
gez.  Michael Barth 
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Einladung zur 17. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Stockstadt 
am Rhein, am Dienstag, dem 11.07.2023, 19:30 Uhr, im Sitzungssaal der „Alten Hofrete“, 

Oberstraße 6, 64589 Stockstadt am Rhein

Einladung zur 17. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Stockstadt am Rhein, 
am Dienstag, dem 18.07.2023, 19:30 Uhr, im Sitzungssaal des Feuerwehrgerätehauses, 

Königsberger Straße 23, 64589 Stockstadt am Rhein

Wichtige Rufnummern

Gemeindeverwaltung Stockstadt am Rhein
Kirchstraße 6

www.stockstadt.de, kontakt@stockstadt.de
Sprechzeiten Montag bis Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
 Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung  06158 829-0

Das Bürgerbüro ist weiterhin nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung zu erreichen. Diese können entweder 

online auf der Homepage www.stockstadt.de oder 
unter 06158 829-0 abgestimmt werden.

Kläranlage 06158 86738

Kindertagesstätten:
Gemeindekindergarten, Insel-Kühkopf-Str. 9-11 06158 828750

Feuerwehrgerätehaus über Leitstelle GG
Gemeindebrandinspektor Pascal Schenk 06152 98-5550

Gemeindebücherei, Insel-Kühkopf-Straße  z.Z.geschlossen

Sonstige
Ordnungsbehördenbezirk Gernsheim, Biebesheim am Rhein, 
Stockstadt am Rhein
Ansprechpartnerin Frau Opala 06258 108 1221

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr 112
Giftnotrufzentrale 06131 19240
Apothekennotdienst 0180 15 55 77 79 371

Ärztlicher Notdienst 
an Wochenenden und Feiertagen

Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist, ist die auf dem Anrufbe-
antworter angegebene Vertretung zuständig.
Zu folgenden Zeiten steht die Notdienstzentrale  116117
am Philipshospital, Riedstadt, zur Verfügung
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 bis 0:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 bis 0:00 Uhr
Samstag,Sonntag, Feiertage, Brückentage 8:00 bis 0:00 Uhr
In akut lebensbedrohlichen Notfällen 112 

Gemeindeverwaltung Biebesheim am Rhein
Rathausplatz 1, 

www.biebesheim.de, info@biebesheim.de
Sprechzeiten Montag und Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr 
 und 13.30 – 16.30 Uhr
 Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
Feste Termine Dienstag und Donnerstag, von 8.00 – 12.00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung 06258/806-0

Kläranlage 06258 903970

Kindertagesstätten:
Im Langwatt 06258 972181
Wilhelm-Jockel 06258 972183

Feuerwehrgerätehaus  06258 81855
Gemeindebrandinspektor Gunther Wienold  0151 67022780

Familienzentrum, Nadine Vetter 06258 8331921
Di. 9:00 -12:00 Uhr, Mi. 14:00 - 17:00 Uhr, Do. 14:00 - 17:00 Uhr
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Wer kennt Darmstadt & Südhessen am besten? 

Nur 

49,80€

Das unterhaltsame 

Quizspiel
für Jung und Alt 

Koppsalad.de

Wichtige Information des Bürgerbüros:
Am Donnerstag, dem 20.07.2023 bleibt das Bürgerbüro  geschlossen! Wir bitten um Verständnis. 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Stockstadt am Rhein gez. Raschel, Bürgermeister
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Aktuelles aus der Gemeindevertretung der Gemeinde Biebesheim am Rhein

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil

1. Genehmigung der Niederschrift vom 30.05.2023
2. Schlussbericht der 234. Vergleichenden Prüfung "Haushaltsstruk-
tur 2022: Städte und Gemeinden"
3. Budgetbericht zum 31.05.2023
4. Jahresberichte 2022 der einzelnen Verbandsvertretungen
Abwasserbeirat Merck KGaA - Vertreter Herr Maximilian Gewalt
Verbandsversammlung Riedwerke - Vertreter Herr Kai Hammann
Verbandsversammlung Wasserverband Modaugebiet - 
Vertreter Herr Hans Böttiger
Verbandsversammlung ekom21 - Vertreter Herr Thomas Schell
Verbandsversammlung Wasserverband Hess. Ried - 
Vertreter Herr Walter Hammann
Umweltbeirat HIM - Vertreter Herr Klaus Götz
Betriebskommission der Kreisvolkshochschule - 
Vertreter Herr Gerhard Geipert
5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "ASV Biebesheim"
a) Beschluss des Vorentwurfes des Bebauungsplanes 
b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

c) Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
6. Neubau Sporthalle
Anmeldung der Maßnahme im Förderprogramm "Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" 
Projektaufruf 2023
7. Ehrung von Wilhelm-Hammann durch die Aufstellung einer 
Gedenkstele und Widmung des Verbindungsweges zwischen Rat-
hausplatz und Ludwigstraße auf den Namen "Wilhelm-Hammann-
Weg"
8. Richtlinie zur Förderung von Gemeindepflegerinnen und 
Gemeindepflegern für die Jahre 2024 bis 2026 
Beschlussfassung über eine Antragstellung seitens der Gemeinde 
Biebesheim am Rhein
9. Jahresbericht 2022 des Fachdienstes IV/2 Soziales der Gemeinde 
Biebesheim am Rhein
10. Anträge der Fraktionen
10.1. B90/Die Grünen
Einrichtung eines Dienstleistungsabend der Gemeindeverwaltung
11. Anfragen und Anregungen

gez. Kai Hammann, Vorsitzender

Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.07.2023 um 20:00 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus, Flochheimer Weg 1, 64584 Biebesheim am Rhein

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I, 
S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-setzes vom 16. Fe-
bruar 2023 (GVBl., S. 90, 93), der §§ 1, 2, 3 und 7 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. 
März 2013 (GVBl. I, S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl., S. 247) hat die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Biebesheim am Rhein in der Sitzung am 
06.06.2023 die folgende 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spi-
elapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet 
der Gemeinde Biebesheim am Rhein (Spielapparatesteuersatzung) 
vom 18.06.2019 
beschlossen:
1) In § 3 (Bemessungsgrundlagen) wird die Bezeichnung „1. zu § 
2 Abs. 1 lit. a):“ durch die Bezeichnung „1. zu § 2 Abs. 1 Nr. 1:“ 
ersetzt.
2) In § 3 (Bemessungsgrundlagen) wird die Bezeichnung „2. zu § 
2 Abs. 1 lit. b):“ durch die Bezeichnung „2. zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:“ 
ersetzt.
3) § 4 erhält folgende Fassung:
„§ 4  Steuersätze
(1) Die Steuer beträgt 
zu § 2 Abs. 1 Nr.1:
je angefangenem Kalendermonat und Apparat
1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit 12 v. H. der  Bruttokasse; 
   ab dem 01.01.2024 18 v. H. der Bruttokasse,
2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit 6 v. H. der Bruttokasse; 
    ab dem 01.01.2024 8 v. H. der Bruttokasse,
3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkei-

ten dargestellt werden oder 
    die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum 
Gegenstand haben, 50 v. H. 
    der Bruttokasse,
4. sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, 
das den Nachweis nach   
    § 7 Abs. 4 ermöglicht verfügt, beträgt die Steuer 
    a) in Spielhallen 120,00 €,
    b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 60,00 €,
zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:
je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 52,00 €.
(2) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziffer 1 nicht 
nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand die Bruttokasse.
(3) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem 
Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem Betrag 
der Bruttokasse anderer Apparate oder für andere Kalender-monate 
nicht statt.“
4) In § 5 Satz 2 wir die Bezeichnung „§ 2 Abs. 1 lit. a)“ durch die 
Bezeichnung „§ 2 Abs. 1 Nr. 1“ ersetzt.
5) In § 6 a) wird die Bezeichnung „lit. a)“ durch die Bezeichnung 
„Nr. 1“ ersetzt.
6) In § 6 b) wird die Bezeichnung „lit. b)“ durch die Bezeichnung 
„Nr. 2“ ersetzt.
7) § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Steuerschuldner bzw. die Steuerschuldnerin ist verpflich-
tet, die Steuer selbst zu er-rechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf 
eines Kalendervierteljahres ist dem Gemeindevorstand eine Steuer-
anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen 
und die errech-nete Steuer an die Gemeindekasse zu entrichten. 
Die unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als 
Steuerfestsetzung. Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an 
dem die Steuererklärung bei der Gemeinde Biebesheim am Rhein 
eingegangen ist.“
8) § 10 erhält folgende Fassung:
„§ 10  Inkrafttreten
Die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spi-
elapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet 
der Gemeinde Biebesheim am Rhein (Spielapparatesteuersatzung) 
vom 18.06.2019 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung  in Kraft.“   
Ausfertigung:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzungsänderung mit dem/
mit den hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüssen der Gemeinde-
vertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
Biebesheim am Rhein, den 28.06.2023 ( DS )
gez.
Schell, Bürgermeister

Bekanntmachung

vom 18.06.2019 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung  in Kraft.“   
Ausfertigung:

vertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 

WirWir gratulieren gratulieren 
zum Ehejubiläumzum Ehejubiläum  
09.07.
Antonio und Grazia Alberga Goldene Hochzeit 
Albert-Hammann-Str. 5, Biebesheim am Rhein
Geburtstage und Ehejubiläen, die nicht veröff entlicht wer den sollen, bitte 
zwei Monate vorher auf dem Meldeamt der Gemeinde Biebesheim am Rhein 
abmelden

Wir gratulieren 
zum Geburtstag
11.07. Edeltraut Wolter 90 Jahre
Heidelbergerstraße 29, Biebesheim am Rhein
04.07. Dieter May 75 Jahre
An der Tuchbleiche 12A , Biebesheim am Rhein
Geburtstage und Ehejubiläen, die nicht veröff entlicht wer 
den sollen, bitte zwei Monate vorher auf dem Meldeamt 
der Gemeinde Biebesheim am Rhein abmelden

. Edeltraut Wolter 90 Jahre
Heidelbergerstraße 29, Biebesheim am Rhein

Satzung über das Erheben von Verwaltungskosten (Verwaltungs-
kostensatzung) der Gemeinde Biebesheim am Rhein

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Biebesheim am Rhein hat 
in ihrer Sitzung am 06.06.2023 diese Satzung über das Erheben 
von Verwaltungskosten (Verwaltungskostensatzung) der Gemeinde 
Biebesheim am Rhein 
beschlossen, die auf folgende Rechtsgrundlagen gestützt wird:
§§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. 
I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02. 
2023 (GVBl., S. 90, 93),  §§ 1 bis 5 a, 9 und 10 des Hessischen Ge-
setzes über Kommunale Abgaben (Hess-KAG) in der Fassung vom 
24.03.2013 (GVBl., S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl., S. 247), in Verbindung mit § 2 
Abs.1 Satz 2, §§ 4 bis 7 und 9 bis 13 des Hessischen Verwal-tungs-
kostengesetzes (HVwKostG)  in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12.01.2004 (GVBl., I, S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.06.2018 (GVBl., S. 330).
§ 1  Kostenpflichtige Amtshandlungen
(1) Die Gemeinde erhebt aufgrund dieser Satzung für einzelne Amts-
handlungen oder son-stige Verwaltungstätigkeiten in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten, die sie auf Veranlassung oder überwiegend 
im Interesse Einzelner vornimmt, Verwaltungskosten (Gebühren und 
Aus-lagen). Kostenpflicht besteht auch, wenn ein auf Vornahme ei-
ner Amtshandlung oder sonsti-gen Ver¬waltungstätigkeit gerichte-
ter Antrag oder ein Widerspruch zurückgenommen, abge-lehnt oder 
zurückgewiesen oder die Amtshandlung zurückgenommen oder 
widerrufen wird.
(2) Verwaltungskosten, die aufgrund von Gesetzen und anderer, 
auch gemeindlicher, Rechts-vorschriften erhoben werden, bleiben 
von dieser Satzung unberührt.
(3) Für Amtshandlungen in Auftrags- und Weisungsangelegenheiten 
gelten die Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes, 
des Verwaltungskostengesetz des Bundes oder die jeweiligen fach-
gesetzlichen Vorgaben.
§ 2  Anwendung des Verwaltungskostengesetzes
Auf die nach dieser Satzung zu erhebenden Verwaltungskosten sind 
die folgenden Bestimmungen des Hessischen Verwaltungskosten-
gesetzes in der jeweiligen Fassung entsprechend anzuwenden:
§ 2 Abs. 1 Satz 2 mit der Maßgabe, dass unter einer Verwaltungs-
kostenordnung im Sinne dieser Vorschrift auch diese Satzung zu 
verstehen ist
§ 4, soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit der 
Maßgabe, dass untereiner Verwaltungskostenordnung im Sinne die-
ser Vorschrift auch diese Satzung zu verstehen ist,
§ 5 (Gebührenarten), § 6 (Wertgebühren, Rahmengebühren, 
Pauschgebühren), § 7 (Sachliche Kostenfreiheit) und § 9 (Ausla-
gen).
§ 3  Kostenschuldner
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer die Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit der Ge-
meinde veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird,
2. wer die Kosten durch eine vor der zuständigen Gemeindebehörde 
abgegebene oder ihr mitgeteilten Erklärung übernommen hat,
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 4  Kostengläubiger
Kostengläubigerin ist die Gemeinde.

§ 5  Entstehen der Kostenschuld
(1) Die Kostenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit 
dessen Eingang bei der Gemeinde, im Übrigen mit der Beendigung 
der gebührenpflichtigen Amtshandlung.
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung von Auslagen entsteht mit der 
Aufwendung des zu erstat-tenden Betrages.

§ 6  Fälligkeit, Kostenentscheidung, Vorschusszahlung
(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentschei-
dung, die auch mündlich erge¬hen kann, fällig, wenn die Gemeinde 
keinen späteren Zeitpunkt bestimmt.
(2) Die Kosten werden von Amts wegen festgesetzt. Die Kosten-
entscheidung kann zusam-men mit der Sachentscheidung ergehen. 
Wird sie mündlich erlassen, ist sie auf Antrag schriftlich zu bestä-
tigen. Soweit sie schriftlich ergeht oder schriftlich bestätigt wird, 
ist auch die Rechts¬grundlage für die Erhebung der Kosten sowie 
deren Berechnung anzugeben.
(3) Eine Amtshandlung oder sonstige Verwaltungstätigkeit, die auf 
Antrag vorzunehmen ist, kann von der Zahlung eines angemessenen 
Vorschusses oder von einer angemessenen Si-cherheitsleistung bis 
zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten abhängig ge-
macht werden.
§ 7  Billigkeitsregelung
Die Gemeinde kann die Gebühr ermäßigen oder von der Erhebung 
absehen, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des bzw. der Gebührenpflichtigen oder sonst 
aus Billig¬keitsgründen geboten erscheint.
§ 8  Gebührentatbestände
(1) Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten wer-
den folgende Gebühren erhoben: (Siehe Tabelle)
(2) Gebühren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in 
dieser Satzung bestimmt ist oder wenn Wartezeiten über ¼ Stunde 
hinaus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.
Zu berücksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschäftigten, die an 
der Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit direkt oder indirekt 
beteiligt waren; die Tätigkeit von Hilfskräften (z. B. Fahrer, Schreib-
kräfte) wird nicht gesondert berechnet. Anzusetzen sind auch der 
Zeitaufwand für die Vorbereitung und die Nachbearbeitung der ei-
gentlichen Amtshandlung sowie etwaige Wegezeiten.
Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt:für Beamte des höheren 
Dienstes und vergleichbare Beschäftigte je Viertelstunde 22,25 €
für Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Beschäftigte 
je Viertelstunde 18,25 € für alle übrigen Beamte oder vergleich-
bare Beschäftigten, je Viertelstunde 14,50 € bei deren Einsatz zu 
den üblichen Dienstzeiten. Für Tätigkeiten außerhalb der üblichen 
Dienstzeiten wird ein Zuschlag von 25 % auf diese Gebührensätze, 
mindestens jedoch 23,00 € erhoben.
§ 9  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisheri-ge Verwaltungskostensatzung der Ge-
meinde Biebesheim am Rhein vom 14.07.1998 i. d. F. der 3. Ände-
rung vom 10.12.2013 außer Kraft.
Ausfertigung:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzungsänderung mit dem/
mit den hierzu ergange-nen Beschluss/Beschlüssen der Gemeinde-
vertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.
Biebesheim am Rhein, den 30.06.2023 ( DS )
gez. Schell, Bürgermeister 
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aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 
 
 

§ 8  Gebührentatbestände 
 
(1) Für folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstätigkeiten werden folgende Gebühren 
erhoben: 
 
Nr. Gegenstand Euro 
1 Schriftliche Auskünfte 

einfache schriftliche Auskünfte sind kostenfrei, soweit sie nicht aus Registern und Dateien 
erteilt werden 

30,00  bis 600,00   
 

2 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Personen, 
die nicht am Verfahren beteiligt sind 

 
10,00 bis 600,00 

2 a wie Nr. 2, wenn ein/e Bedienstete/r die Einsichtnahme dauernd beaufsichtigen muss nach Zeitaufwand 
siehe Absatz 2 

2 b Zuschlag zu Nr. 2 für das Versenden von Akten, auch von Bußgeldakten außerhalb eines 
Bußgeldverfahrens, je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

 
12,00 

2 c Zuschlag zu Nr. 2 bei weggelegten Akten, Karteien, Büchern, je Akte, Kartei, Buch usw. 10,00 
3 Gewährung von Einsicht in amtliche Akten, Karteien, Bücher, Datenträger usw. für Personen, 

die am Verfahren beteiligt sind, durch Versenden, je Sendung 
Die Auslagen sind mit der Gebühr abgegolten. 

 
12,00   

§ 1 Abs. 1 Satz 2 ist auf die Gebührennummern 1 bis 3 nicht anzuwenden. 
4 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., die die Behörde selbst hergestellt hat, 

je Urkunde 
 

5,00 
5 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., in anderen Fällen, bei Urkunden,  

die aus 1 bis 10 Seiten bestehen 
für jede weitere Seite zusätzlich 

  
  6,00 
0,60 

6 Anfertigung von Kopien, je Seite DIN A 3 
Anfertigung von Kopien, je Seite DIN A 4 und kleiner 
Ausdrucke aus geographischen Informationssystemen je angefangene Seite 
mindestens jedoch 

1,00 
0,50 
3,00 
5,00 

7 Genehmigung eines Antrages auf Anschluss eines Grundstückes an die öffentliche 
Abwasseranlage 

 
75,00 bis 2.500,00 

8 Abnahme einer Grundstücksentwässerungsanlage, falls in der Anschlussgenehmigung die 
Abnahme vorgeschrieben war 

 
25,00 bis 2.500,00 

9 Genehmigung der Einleitung von Abwasser oder Kondensaten in die öffentliche 
Abwasseranlage 

 
25,00 bis 1.000,00 

10 Überwachung der Einleitung nichthäuslichen Abwassers in die öffentliche Abwasseranlage  
(die Kosten der Untersuchungsstelle sind als Auslagen neben dieser Gebühr zu erheben) 

10,00 bis 1.000,00 

11 Verzichtserklärungen bei bestehenden Vorkaufsrechten, 
je angefangene 1.000 €  Kaufpreis / Verkehrswert 
mindestens jedoch 
höchstens 

 
1,00 

15,00 
255,00 

12 Negativbescheinigungen über das Nichtbestehen von Vorkaufsrechten 
je angefangene 1.000 €  Kaufpreis / Verkehrswert 
mindestens jedoch 
höchstens 

 
1,00 

15,00 
130,00 

13 Mehrausfertigungen oder wiederholte, den gleichen Fall betreffende Bescheinigungen zu  
Nr. 11 und 12 die Hälfte der Gebühren unter Nr. 11 und 12, mindestens jedoch 

 
15,00 

14 Grundstücks- (Anlieger-) bescheinigungen 3,00 bis 50,00 
15 Zustimmung zur Verlegung neuer und Änderung bereits vorhandener Telekommunikations-

linien gem. § 127 Abs. 1 Telekommunikationsgesetz  
nach Zeitaufwand 
siehe Absatz 2 

16 Für die von einer Bauherrschaft beantragte oder gewünschte Mitteilung nach § 56 Abs. 3     
Satz 4 HBO oder nach Anlage 2 zu § 55 HBO, Abschnitt V 1 Satz 3 

 
40,00 

17 Für die Abgabe von Formularen zuzüglich der Auslagen für die Vordrucke 1,00 
18 Durchführung eines Widerspruchsverfahrens in Angelegenheiten, die die Ablehnung oder 

Forderung einer Geldleistung zum Gegenstand haben, 
5 v. H. des erfolglos angefochtenen Betrages, 
mindestens        25,00 €, 
höchstens     2.500,00 €. 

nach Zeitaufwand  
siehe Abs. 2 
 

 

19 Wie Nr. 18, wenn der Widerspruch vor Erlass eines Widerspruchsbescheides zurückgenom-
men worden ist, 
2,5 v. H. des erfolglos angefochtenen Betrages, 
mindestens       12,50 €, 
höchstens    1.250,00 €. 

nach Zeitaufwand  
siehe Abs. 2 
 

 
 

20 Wie Nr. 18, wenn der Widerspruch allein gegen eine Kostenentscheidung gerichtet war, bis zu 
20 % des Betrages, dessen Festsetzung mit dem Widerspruch erfolglos angefochten wurde, 
mindestens       12,50 €, 
höchstens    1.250,00 €. 

nach Zeitaufwand  
siehe Abs. 2 
 
 

21 Allgemeine Amtshandlungen, soweit in anderen Rechtsvorschriften weder eine besondere 
Gebühr bestimmt, noch Gebührenfreiheit vorgeschrieben ist 

nach Zeitaufwand 
siehe Absatz 2 

Bekanntmachung 

Mehr Nachrichten unter www.combi-medien.de
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BIEBESHEIM – Die Sommerfe-
rien stehen vor der Tür. Das 
bedeutet: Die 44. Biebeshei-
mer Kinderwoche steht in 
den Startlöchern. Vom 28. 
August bis zum 2. September 
2023 � nden die beliebten Fe-
rienspiele in Biebesheim 
statt. Unter dem Motto 
"Durch Raum und Zeit" ge-
hen wir mit den Kindern auf 
Zeitreise und entdecken viele 
neue Welten. 

Die Veranstaltung findet wie 
in den vergangenen Jahren auf 
dem Gelände der Auktionshalle 
statt. Dort werden die Kinder von 
ehrenamtlichen Betreuer*innen 
begleitet, die ein abwechslungs-
reiches Programm voller span-
nender Aktivitäten, Workshops 
und Spiele vorbereitet haben. 
Ob beim Bau von Raumschiffen, 
der Erkundung historischer Zei-
ten oder der Entdeckung neuer 
Technologien – die Kinder er-
wartet eine Woche voller Spaß 
und Abenteuer.
Die Anmeldung ist seit dem 
01.07.2023 möglich und endet 
am 13.08.2023. Interessierte El-
tern und Erziehungsberechtigte 
können sich auf der offiziellen 
Internetseite des Familienzent-
rums Biebesheim unter www.fa-
milienzentrum-biebesheim.de/
kinderwoche anmelden. Dort 

finden sie auch weitere Infor-
mationen zum Programm und 
den Teilnahmevoraussetzun-
gen. Das Team des Familienzen-
trums und die Betreuer*innen 
der Kinderwoche freuen sich 

darauf, den Kindern tolle Ferie-
nerlebnisse zu bieten. Weitere 
Informationen, Anmeldung und 
Kontakt unter www.familien-
zentrum-biebesheim.de
 (PS)

Mehr Nachrichten unter
www.combi-medien.de

06258-81516 Willius

24-Stunden-Notdienst

Kanal TV

Rohr- und
Kanalreinigung

Inh. A. Peters

06251-9449177

www.kanalreinigung-willius.de

Bertha-von-Suttner-Straße 3
64560 Riedstadt-Wolfskehlen

Tel.: 06158 - 975296
E-Mail: info@ecr-feyh.de
www.ecr-feyh.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

 Fachberatung
     Lieferservice
         Reparaturservice
             Altgeräteentsorgung
                 Elektroinstallationen
Sie möchten mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne

über 25 Jahre Qualität vor Ort!

SIEH, DAS GUTE 
LIEGT SO NAH!

Schimmel im Haus macht Mensch und Tier krank! Denken Sie an Ihre  
Gesundheit und die Ihrer Liebsten! Nach einer kostenlosen Analyse 
folgt die fachmännische Bauwerksabdichtung und setzt dem Albtraum 
Nässe/Schimmel ein Ende.

BSS Groß-Umstadt
Tel. 06078/9 67 94 95

Schimmelsanierung

TÜV-zertifi ziert

Schimmel im Haus macht Mensch und Tier krank! Denken Sie an Ihre  
Gesundheit und die Ihrer Liebsten! Nach einer kostenlosen Analyse 
folgt die fachmännische Bauwerksabdichtung und setzt dem Albtraum 
Nässe

BSS Groß-UmstadtBSS Groß-Umstadt
Tel. 06078/9 67 94 95Tel. 06078/9 67 94 95

Feuchte Mauern und Gebäude müssen nicht sein!

44.
Biebesheimer
Kinderwoche

22.08.2023-02.09.2023

F Ü R A L L E K I N D E R
V O N 6 - 1 2 J A H R E N

D E R G E M E I N D E V O R S T A N D D E R
G E M E I N D E B I E B E S H E I M A M R H E I N

R A T H A U S P L A T Z 1
6 4 5 8 4 B I E B E S H E I M A M R H E I N

Alle Informationen auf einen Blick:
Wann: 28.08.-02.09.2023
Wo: Auktionshalle
Kosten: 50,00 €
Anmeldung: www.familienzentrum-biebesheim.de

oder den QR scannen!
Anmeldefrist: 13.08.2023

"Durch Raum
und Zeit"

KIRCHENTERMINE
Evangelische Kirche Biebesheim am Rhein
Sonntag, 9. Juli 09.45 Uhr - Gottesdienst mit Taufen 

mit Pfarrerin Dorothee Herwig und Dekanatskantorin Gunhild Streit 

  10.00 Uhr - Familiensonntag unterwegs, 
 Fahrt zum Schloss Freudenberg 

Dienstag, 11. Juli 18.00 Uhr, - Kirchenchorprobe 

Mittwoch, 12. Juli 14.30 Uhr - Spatzenchor (4-7 Jahre) 
 im Ev. Gemeindehaus

  15.10 Uhr - Ukulelengruppen 
 im Ev. Gemeindehaus

  20.00 Uhr - Probe Bläserchor
im Ev. Gemeindehaus

Donnerstag, 13. Juli 19.15 Uhr - Probe Gospelchor Joy 
 im Ev. Gemeindehaus

  20.00 Uhr - Probe Take Five
 im Keller Ev. Gemeindehaus

Evangelische Freikirche Biebesheim am Rhein
Sonntag, 9. Juli 10.00 Uhr - Gottesdienst mit  

 Kindergottesdienst

Montag, 10. Juli 17.30 Uhr  Teen (ab 13 Jahren)

Dienstag, 11. Juli 19.00 Uhr - Gemeinsames Gebet

Donnerstag, 13. Juli 15.00 Uhr - Seniorenstunde

  19.00 Uhr - Jugend (ab 16 Jahren)

Freitag, 14. Juli 09.00 Uhr - Moms in Prayer

  20.00 Uhr - EFB Kicker
 in der Rheinhalle

Katholische Kirche Biebesheim am Rhein
Samstag, 8. Juli 18.00 Uhr - Hl. Messe

Dienstag, 11. Juli 10.00 Uhr - Gebetskreist

Evangelische Kirche Stockstadt am Rhein
Sonntag, 9. Juli 11.00 Uhr - Gottesdienst mit Taufen

 mit Pfarrerin Ksenija Auksutat

Montag, 10. Juli 20.00 Uhr - Kirchenchorprobe 

Dienstag, 11. Juli 09.30 Uhr - Deutschkurs für Frauen
 im Gemeindehaus

  19.00 Uhr - Gitarrengruppe 
 im Gemeindehaus

  20.00 Uhr - Posaunenchorprobe
 in der Hintergasse 21

Freitag, 14. Juli 14.30 Uhr - Freitagstre�  
 im Gemeindehaus

Katholische Kirche Stockstadt am Rhein
Sonntag, 9. Juli 09.30 Uhr - Hl. Messe

Donnerstag, 13. Juli 17.30 Uhr - Rosenkranz
 18.00 Uhr - Hl. Messe

Riedergruppe Biebesheim zu Gast in Österreich
BIEBESHEIM – 1200 Jahre 
Ried in der Riedmark (Ös-
terreich) waren der Anlass 
dafür, dass die Biebesheimer 
Riedergruppe wieder einmal 
eine Fahrt zu Freunden un-
ternommen hat.

Traditionell trafen sich in der 
Riedmark die Gruppen aus Ös-
terreich, der Schweiz und aus 
Deutschland, hier die Grup-
pe aus Biebesheim. Gewohnt 
hat die Reisegruppe in einem 
Top-Hotel in Linz und hat von 
dort aus ihre entsprechenden 
Termine und Ausflugsfahrten 
vorgenommen.
So stand zunächst am Sams-
tag (24. Juni) eine Stadtfüh-
rung in Linz auf dem Pro-
gramm. Danach ging es zum 
Empfang der Riedergruppen 
in die Riedmark. Viel Spaß 
machte das Wiedersehen mit 
den befreundeten Ried-Ge-
meinden und bei schönem 
Wetter und einem reichhalti-
gen Festprogramm saß man 
einige Stunden in froher Run-
de zusammen. Im Mittelpunkt 
dieses Treffens hatten die Rie-
dergruppen ihre einzelnen 
Auftritte. Das in dieser Runde 

bekannten „Riederlied“ wur-
de von der Gruppe gesungen 
und Biebesheims Bürgermeis-
ter Thomas Schell und die Or-
ganisatorin der Fahrt, Ilse Ro-
thermel, übergaben in diesem 
Zusammenhang eine Luftbild-
aufnahme von Biebesheim als 
Gastgeschenk.
Der ganze Sonntag (25. Juni) 
stand unter dem Zeichen des 
großen Jubiläumsfestes. So 
gab es auf dem Marktplatz ei-
nen zünftigen Frühschoppen 
mit der Marktmusikkapelle. 

Zahlreiche Marktstände reg-
ten zum bummeln an. Für die 
Unterhaltung der Besucher 
sorgten Volkstänze und eine 
Schuhplattlergruppe.
Auch der Nachmittag brachte 
keine Langeweile. Mit einer 
alten Dreschmaschine wurde 
Korn gedroschen. Die Feu-
erwehr zeigte eine Brandbe-
kämpfung mit historischem 
Gerät. 
Eine Theateraufführung, sowie 
verschiedene Ausstellungen 
und Unterhaltungsmusik und 

ein Orgelkonzert in der Kirche 
rundete das Programm ab. An 
diesem Tag ging man mit dem 
Versprechen auseinander, 
dass, wenn die Möglichkeit 
besteht, ein erneutes Treffen 
der Riedergruppen stattfinden 
soll.
Am Montag (26. Juni) besuch-
te die Reisegruppe Steyr und 
auch hier gab es eine histori-
sche Stadtführung.
Nach diesen tollen Eindrücken 
trat man am nächsten Tag die 
Heimreise an. (PS)

Fahrt zum Kellerwegsfest in Guntersblum
Anmeldungen ab sofort möglich!

BIEBESHEIM – Die SPD-Ortsver-
eine Biebesheim am Rhein, 
Gernsheim, Riedstadt und 
Stockstadt am Rhein bieten 
auch in diesem Jahr wieder die 
beliebte Fahrt zum Kellerweg-
fest in das rheinhessische Gun-
tersblum an. 
Die Organisation liegt in den 
bewährten Händen unseres 

Landtagskandidaten Thomas 
Schell. Die Fahrt wird am Sams-
tag, den 26.08.2023 stattfinden 
und die angemeldeten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wer-
den um etwa 17 bis 18 Uhr wie-
der an den Haltestellen der 
einzelnen Kommunen abgeholt. 
Die genauen Fahrtzeiten und 
Abholorte werden bis Mitte Au-

gust veröffentlicht. Die Rück-
fahrt in Guntersblum erfolgt um 
1.00 Uhr. 
Der Fahrtpreis beträgt pro 
Person 18,- Euro und ist nach 
erfolgter Anmeldung auf das 
Konto der SPD Biebesheim am 
Rhein (IBAN: DE76 5085 2553 
0014 0019 03 - KSK GG) zu 
überweisen.  

Anmeldungen sind ab sofort 
über die Internetseite www.
thomas-schell.de möglich. 
Unter „Kellerwegfest 2023“ 
finden Sie ein entsprechendes 
Anmeldeformular. 
"Wir freuen uns bereits heute 
auf einen schönen gemeinsa-
men Abend in Guntersblum."
 (SPD)

Bauen & Wohnen

Biebesheims Bürgermeister Thomas Schell übergab das Gastgeschenk an seinen Amtskolle-
gen aus Ried in der Riedmark.  Mit dabei war auch die Initiatorin der Fahrt, Ilse Rothermel 
(Bildmitte). Foto: Privat

"Durch Raum und Zeit" 
Die 44. Biebesheimer Kinderwoche
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Nachruf
Die Gemeinde Biebesheim am Rhein nimmt Abschied von 

Herrn Fritz Wienold
der am 18.06.2023 verstorben ist.

Herr Wienold war von 1977 bis 1989 Mitglied der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Biebesheim am Rhein. Während dieser Zeit war er Mitglied im ehema-

ligen Bau- u. Landwirtschaftsausschuss sowie im Haupt- u. Finanzausschuss 
und darüber hinaus Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Für sein Engagement wurde er in den Jahren 1981, 1985 und 1989 von der 
Gemeinde Biebesheim am Rhein mit der Ehrennadel für Verdienste in Bronze, 

Silber und Gold ausgezeichnet.

Wir trauern um einen engagierten Bürger und ehemaligen Kommunalpolitiker 
unserer Gemeinde und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

BIEBESHEIM – Am vergange-
nen Sonntag standen in der 
Kulturhalle die diesjährigen 
Ehrungen der Biebesheimer 
Jugendlichen im Bereich 
Sport an.

Im Rahmen einer Feierstunde 
wurden die F2 - Jugend des SV 
Olympia, die Leichtathleten 
U12 - U14, die Turner Alters-
klasse 10-14 Jahre und die Turn-
Vierkampf Mannschaft – alle-
samt vom TV Biebesheim 1895 
– geehrt. Besonders hervorzu 

heben ist hierbei der Gewinn 
der Deutschen Meisterschaft im 

Mehrkampf, was Emma Messe-
rer geglückt ist.  (PR)

Neue Bänke in der Gemarkung 
Biebesheim am Rhein

BIEBESHEIM – Von den Mitar-
beitern des Bauhofs wurden 
in den vergangenen Tagen an 
verschiedenen Stellen neue 
Sitz- und Ruhebänke aufge-
stellt. Eine Bank „Grüne Lun-

ge“ / Jugendhaus, zwei Bänke 
Natostraße / Bolzplatz, eine 
Bank R6 Radweg.
In der kommenden Zeit sind 
noch weitere Bänke zum Auf-
stellen eingeplant. (PS)

Ihr Vorteil- 
unser Konzept! 
Wir helfen Ihnen 

richtig sparen!

sowohl fabrikneu, originalverpackt als auch  
Ausstellungsstücke und Lackfehler-Geräte   

stark reduziert!

und Importware

Einbau-Geräte

stetter-lagerverkauf.destetter-lagerverkauf.de

Abbildungen haben symbolischen Charakter. Druckfehler + Liefermöglichkeiten vorbehalten. Abgabe an Endverbraucher in handelsüblichen Mengen. 
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Willi Stetter e. K. 
Inhaber Willi Stetter  

Elektro-Hausgeräte
Filiale

63853 Mömlingen
Obernburger Str. 13   

Tel. 0 60 22 / 20 43 26 · Fax 20 43 28 
E-Mail moemlingen@stetter-lagerverkauf.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 10 - 18 Uhr Sa. von 9 - 13 Uhr 

Hauptsitz
64380 Roßdorf-Gundernhausen

Hauptstr. 69 
Telefon 0 60 71 / 7 43 00 · Fax 7 43 02 

E-Mail verkauf@stetter-lagerverkauf.de 
Öffnungszeiten:  

Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr
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Fernsehaufnahmen im Freibad Stockstadt am Rhein

"Pro Sieben" dreht für "Taff" 

STOCKSTADT – Am Mon-
tagnachmittag, den 10. Juli, 
wird im Freibad der Gemein-
de Stockstadt am Rhein die 
aufblasbare Riesenrutsche 
aufgebaut. 

Anlass ist ein Fernsehdreh der 
Produktionsfirma Filmreif TV 
aus Hamburg, welche Aufnah-
men für das Format „Taff“ des 
Senders „Pro Sieben“ dreht. 

Thema des Drehs ist die Schlie-
ßung von Schwimmbädern in 
Deutschland sowie der Perso-
nalmangel und Nachwuchssor-
gen im Berufsfeld.
Die Gemeinde Stockstadt am 
Rhein freut sich zu diesem An-
lass für das Freibad und die Rie-
senrutsche überregional Wer-
bung machen zu können. Über 
großen Besucherzuspruch an 
diesem Tage würde sich die 

Gemeinde sehr freuen und bit-
tet gleichzeitig um Verständnis 
für Einschränkungen im Bade-
betrieb. (PS)

STADTRADELN in Stockstadt am Rhein

STOCKSTADT – In der Zeit 
vom 14. Mai bis 4. Juni 
2023 beteiligten sich viele 
Bürger*innen unserer Ge-
meinde am hessenweiten 
"Stadtradeln".

68 Personen radelten 17.215 
km und sparten dabei 
drei Tonnen CO² ein.  Alle 
Teilnehmer:innen konnten 

auch in diesem Jahr mit ei-
nem kleinen Preis belohnt 
werden. Die aktivsten drei 
Radfahrer:innen wurden eben-
so wie das Siegerteam „SKG 
Stockstadt“ zusätzlich mit Son-
derpreisen bedacht. 
Die drei beste/n Einzelfahrer/
innen, nämlich Rico Pfüller mit 
insgesamt 1.188 km, Gerhard 
Renner mit 1.104 km und Sina 

Berger mit 1.079 km, wurden 
geehrt. Die SKG-Mitglieder 
legten mit insgesamt drei-
zehn Teilnehmer:innen 5.325 
km zurück. Auch das Team 
„Mitarbeiter:innen der Ge-
meinde Stockstadt am Rhein“ 
legte beachtliche 1.947 km 
zurück. Im Gesamtranking des 
Kreises Groß-Gerau landete die 
Gemeinde Stockstadt am Rhein 
auf dem zehnten Platz. Bei den 

Kommunen unter 10.000 Ein-
wohner in ganz Hessen findet 
sich die Gemeinde sogar auf 
dem 15. Platz wieder. Und dies 
bei insgesamt 142 Kommunen.
 (PS)

Für die Gemeindevertretung
der Gemeinde Biebesheim am Rhein
Hans-Georg Krings 
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Für den Gemeindevorstand
der Gemeinde Biebesheim am Rhein 
Thomas Schell
Bürgermeister

Sperrung der Straße Marktplatz in Stockstadt 

Wegen der Ausrichtung ei-
ne Schulfestes der Insel-
Kühkopf-Schule in 64589 
Stockstadt, wird die Stra-
ße Marktplatz am Samstag, 
15.07.2023 von 08:30 Uhr bis 
16:00 Uhr für den gesamten 
Fahrzeugverkehr ge-sperrt. 

Um Beachtung der aufgestell-
ten Verkehrszeichen und ange-
passte Fahrweise wird gebeten. 
Ordnungsbehördenbezirk 
Biebesheim, Gerns-
heim, Stockstadt 
-Kommunalpolizei und Stra-
ßenverkehrsbehörde- 

Siegerteam SKG Stockstadt 

Team Mitarbeiter:innen der Gemeinde Stockstadt am Rhein 

Gerhard Renner, zweitaktivster Radfahrer aus Stockstadt am Rhein.

Jugendehrungen der Gemeinde Biebesheim am Rhein

Emma Messerer gewinnt Deutsche Meisterschaft 

Seelenvulkan
Roman einer Depression
Jutta Sybille Schütz
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Vera liebt Vulkane, seitdem sie im Pedregal, einem Stadtteil von 
Mexico City in einem alten Lavafeld, aufgewachsen ist. Als mutige 
Vulkanologin erforscht sie später die explosiven Urgewalten bis 
ihr ein Ausbruch des Popocatépetl zum Verhängnis wird. Nach 
ihrer Rettung kann sie sich nicht an Details erinnern. Was genau 
geschah am wütenden Vulkan? Trägt sie Schuld am Tod anderer 
Menschen? Nach Deutschland zurückgekehrt, landet sie in der 
Psychiatrie. Diagnose: schwere Depression. Nichts geht mehr, sie 
fühlt sich selbst wie  ein erstarrter Vulkan, der manchmal wieder 
ausbricht, in manischen Phasen. Wer und was kann ihr helfen, aus 
diesem Höllenkrater wieder auszubrechen? 

Ein spannender Roman zum Thema Depression, der hinter gleich- 
sam versteinerte Fassaden von Betroffenen blickt und damit Ver-
ständnis wecken will – auch für verzweifelte Angehörige. 

ISBN 978-3-9815937-8-5

Ulrich Diehl Verlag 
und Medienservice GmbH
Erstausgabe September 2022
Softcover 19,80 Euro

Jutta Sybille Schütz wuchs in Darmstadt auf. Sie 
studierte Politikwissenschaft, Soziologie und  Völ-
kerkunde in Tübingen und promovierte in Mainz. 
Danach arbeitete sie als freie Journalistin, Autorin 
und Lektorin von Reiseführern. Ausgedehnte Re-
cherche-Reisen führten sie vor allem nach Mexiko. 
Mit diesem Buch legt sie ihren ersten Roman vor. 
Sie lebt heute wieder in Darmstadt und geht für 
Radio Darmstadt auf Sendung. 

9    783981    593785
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236 Seiten 
Softcover
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Ulrich Diehl Verlag  •  Marktplatz 3, Darmstadt  •  info@udvm.de
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Aktuell herrscht aufgrund des trockenen Wetters vielerorts 
eine akute Waldbrandgefahr. Das Wegwerfen von Zigaret-
tenkippen birgt ein erhebliches Risiko für das Entstehen 
von Bränden, insbesondere in Waldgebieten. Selbst eine 
scheinbar erloschene Zigarette kann noch glimmen und 
ausreichen, um trockenes Gras oder Laub zu entzünden. Un-
ter den aktuellen Wetterbedingungen kann sich ein solches 
Feuer in kürzester Zeit zu einem verheerenden Waldbrand 
ausbreiten, der Menschenleben, Tierleben und Naturgegen-
den zerstört.
Diese Situation erfordert erhöhte Vorsicht und verantwor-
tungsbewusstes Handeln von jedem Einzelnen. Es ist beson-
ders wichtig, dass Autofahrer und Motorradfahrer während 
der Fahrt keine Zigarettenkippen in die Umwelt entsorgen.
Es ist wichtig zu betonen, dass das Wegwerfen von Zigaret-
tenkippen aus dem Auto nicht nur gefährlich, sondern auch 
strafbar ist. In vielen Ländern und Regionen gelten entspre-
chende Gesetze, die das unachtsame Entsorgen von bren-
nenden oder glimmenden Gegenständen untersagen. Wer 
dabei erwischt wird, riskiert empfindliche Geldstrafen und 
unter Umständen sogar eine strafrechtliche Verfolgung. Die 
Verwarn- und Bußgelder sind allerdings nicht überall ein-
heitlich geregelt. Jede Stadt oder Kommune legt das selbst 

fest. Darüber hinaus kann eine Kippe aus dem Autofenster 
auch Unfälle verursachen und unter Umständen sogar ein 
Strafverfahren zur Folge haben. Das ist immer dann der 
Fall, wenn jemand dadurch zu Schaden kommt. Erschrickt 
sich beispielsweise ein Motorradfahrer und stürzt, muss 
sich der Kippenschnippser wegen fahrlässiger Körperver-
letzung verantworten. 
Ohnehin ist das Rauchen am Steuer sehr riskant: Fällt die 
glühende Zigarette während der Fahrt herunter, sind die 
rauchenden Fahrer zu einer gefährlichen Sofortreaktion 
gezwungen, um Brandlöcher, Verletzungen oder gar Feuer 
im Auto zu vermeiden. Kommt es bei einer solchen „Ret-
tungsaktion“ zu einem Unfall, riskiert der Fahrer laut dem 
Automobilclub nicht nur Leben und Gesundheit, sondern 
auch eine Bestrafung und sogar den Wegfall seines Versi-
cherungsschutzes – die Assekuranz könne das Geld für er-
setzte Schäden vom Verursacher zurückfordern.

Vorsicht Waldbrandgefahr

GREEN MONDAY
STATT
BLACK FRIDAY

8 Jahre
abgesichert1

NEFZ Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid 
Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombi-
niert 19,3. Kraftstoffverbrauch Benzin (l/100 km) kombiniert 
1,7. CO₂-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse 
A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Test-
zyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ 
umgerechnet. Hinweis: Die Kfz-Steuer wird auf Basis der 
WLTP-Werte errechnet.

Der Eclipse Cross Plug-in Hybrid

BLACK FRIDAY

Unser Hauspreis

Jetzt schnell zugreifen!

Der Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Eclipse Cross Plug-in Hybrid PLUS

Verschiedene Farben, Händlerzulassung:

z.B. EZ Dezember 2022, 25 km, UPE Neufahrzeug 44.190 EUR2

Eclipse Cross Plug-in Hybrid PLUS 4WD 2.4 Benziner 

72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS)/

hinten 70 kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS)

ab 33.990 EUR3

1 | 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km (ab Erstzulassung bis
Dezember/2027) bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis
160.000 km (ab Erstzulassung bis Dezember/2030), Details unter
mitsubishi-motors.de/herstellergarantie;  plus 3 Jahre Anschlussgarantie
inklusive (nach Ablauf der Herstellergarantie bis Dezember/2030) als
Reparaturkostenversicherung für wesentliche Bauteile mit nach km-
Leistung gestaffelter Materialkostenbeteiligung gemäß den näheren
Bedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft,
Gündlinger Straße 12, 79111 Freiburg. Gültig bei Kauf einer mindestens 6
Monate zugelassenen Händlerzulassung. Details/Bedingungen unter
mitsubishi-motors.de/nimm-acht 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der
MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,
Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 3 | Unser Hauspreis, freibleibend.

Autohaus Iser Riedstadt
GmbH 
Griesheimer Str. 33
64560 Riedstadt-
Wolfskehlen
Telefon 06158 822450
www.autohausiser.de

Fiat Freemont 2.0DPF Lounge
Kilometerstand 89.987 km
Erstzulassung 03.09.2014
Leistung 125 kW/ 170 PS
Farbe Nero Provocatore
Getriebe Schaltgetriebe
Kraftstoffart Diesel

Preis 15.490 €

Ausstattung:
• Lichtsensor • 3-Zonen-Klimaautomatik • Notbremsassistent • USB
• Bordcomputer • Navigationssystem • Einparkhilfe hinten • ESP
• MP3/CD • Grüne Plakette • Regensensor • Tempomat • Sportsitze

Hyundai i10 1.2 Automatik
Kilometerstand 31.000 km
Erstzulassung 30.03.2017
Leistung 64 kW/ 87 PS
Farbe Star Dust MET
Getriebe Automatik
Kraftstoffart Benzin

Preis 13.390 €

Ausstattung:
• Klimaanlage • Bremsassistent • Navigationssystem • Bordcomputer
• Sitzheizung • Grüne Plakette • Sportsitze • Leichtmetallfelgen
• Musikstreaming integriert • MP3/DAB • WLAN/Wi-Fi Hotspot • ESP

Mercedes-Benz G 350 BlueTec
Kilometerstand 74.194 km
Erstzulassung 22.05.2014
Leistung 155 kW/ 211 PS
Farbe Palladiumsilber
Getriebe Automatik
Kraftstoffart Diesel

Preis 73.490 €

Ausstattung:
• Lichtsensor • 2-Zonen-Klimaautomatik • Notbremsassistent • USB
• Allrad • Einparkhilfe vorn/hinten • Navigationssystem • Sitzheizung
• Sportsitze • MP3/CD/DAB • Regensensor • Grüne Plakette • ESP

Lexus NX 300h Executive Line
Kilometerstand 43.041 km
Erstzulassung 29.05.2019
Leistung 145 kW/ 197 PS
Farbe florentinerrot 

crystal shine
Getriebe Automatik
Kraftstoffart Benzin
Preis 35.990 €

Ausstattung:
• Panoramadach • 2-Zonen-Klimaautomatik • Lichtsensor • Allrad
• Einparkhilfe vorne/hinten • Navigationssystem • Sitzheizung • ABS
• Tiptronic • Bordcomputer • Elektr. Heckklappe • MP3/CD/DAB• USB

Mitsubishi Space Star Select+
Kilometerstand 10.626 km
Erstzulassung 26.04.2022
Leistung 52 kW/ 71 PS
Farbe Islandweiß (S)
Getriebe Schaltgetriebe
Kraftstoffart Benzin

Preis 14.990 €

Ausstattung:
• Klimaanlage • Lichtsensor • Bordcomputer • Grüne Plakette • ESP
• Notbremsassistent • MP3/DAB • Berganfahrassistent • Sitzheizung
• Regensensor • Freisprecheinrichtung • Außenspiegel elektr. • USB

Kia Ceed 1.6 GDI
Kilometerstand 91.609 km
Erstzulassung 14.02.2014
Leistung 99 kW/ 135 PS
Farbe Black Perl
Getriebe Schaltgetriebe
Kraftstoffart Benzin

Preis 10.990 €

Ausstattung:
• Panoramadach elektr. • 2-Zonen-Klimaanlage • Navigationssystem
• Bordcomputer • Einparkhilfe vorne/hinten • Tempomat • USB • ESP
• Grüne Plakette • Freisprecheinrichtung • Sportpaket • MP3 Radio


